
Beitragsordnung des Wischhafener Yachtclub Niederelbe e.V. (WYCN)
(gültig ab 18.02.2023)

Liegegebühren für Gäste pro Tag

Bootslänge (Lüa) 5,00 m bis 7,00 m 9,00 €
Bootslänge (Lüa) 7,01 m bis 9,00 m         11,00 €
Bootslänge (Lüa) 9,01 m bis 11,00 m       13,00 €
Bootslänge (Lüa) 11,01 m bis 15,00 m     15,00 €

Boote ab 15,00 m Länge bzw. über 15,00 Tonnen Verdrängung dürfen an der
Schlengelanlage nicht festmachen.

Strom und Wasser sind in den Liegeplatzgebühren enthalten.

*LüA - Länge über alles / Gesamtlänge inkl. aller Anbauten und Zubehör

Slipgebühren für Gäste

Motorboote, Segelboote, Jetboote         15,00 € pro Slipvorgang

Mitgliedsbeiträge

Aufnahmegebühr:
Erwachsene                                             77,00 €
Ehepaare                                                 77,00 €
Kinder/Jugendliche                                  25,00 €

Jahresbeitrag:
Erwachsene*                                           46,00 €
Ehepaare                                                 66,00 €
Kinder/Jugendliche                                  25,00 €
Gastmitglieder aus anderen Vereinen     21,00 €

* für Mitglieder zwischen 18 und 21J. in der Ausbildung und / oder ohne eigenes
Einkommen wird der Jahresbeitrag auf schriftlichen Antrag um 50% gemindert.

Liegeplatzmiete

Hinweis: Es wird um Beachtung der gültigen Liegeplatzordnung gebeten.

Mitglieder mit festem Liegeplatz: Bootslänge (Lüa) + 1 m x 26,00 €
Mitglieder ohne festen Liegeplatz: Bootslänge (Lüa) + 1 m x 42,00 € (*Saisonplatz)
Nichtmitglieder: Bootslänge (Lüa) + 1 m x 60,00 € (*Saisonplatz)



*Saisonplätze werden lediglich für ein Jahr vergeben. Die anfallenden Gebühren für
Saisonplätze werden mit der Hafenmeisterin im Voraus abgerechnet.

Neumitglieder mit Wunsch nach einem festen Liegeplatz stellen einen
entsprechenden Antrag gem. Liegeplatzordnung.

Hallenliegegeld

pro Wintersaison (Bootslänge/Lüa + 1 m) x (Bootsbreite/Büa + 0,60 m) x 10 €

Mitglieder mit festem Liegeplatz und Wunsch nach einem Hallenplatz, können einen
Antrag auf Zuweisung eines Hallenplatzes beim Hallenwart stellen. Die Entscheidung
wird im Anschluss seitens Hallenwart auf Basis verfügbarer Kapazität getroffen.
Dieser führt gleichermaßen eine Warteliste, sofern eine Zuteilung zum gewünschten
Zeitpunkt nicht möglich ist und der Antragsteller dies für eine spätere Zuteilung für
sich in Anspruch nehmen möchte. Die Platzziffer auf der Warteliste ist dabei nicht
zwingend gleichbedeutend mit der Reihenfolge der Zuteilung. Ausschlaggebend ist
hier vor allem die Bootsgröße inkl. Trailer und die verfügbare Kapazität in der Halle.

Mitglieder ohne Hallenplatz haben darüber hinaus die Möglichkeit, von Mai - Sept,
bei verfügbarer Kapazität und Zustimmung des Hallenwartes, die Halle für begrenzte
Zeiträume zu Abstellzwecken oder für Reparaturarbeiten zu nutzen. Das Entgelt für
die Nutzung beträgt in diesem Fall 1€ / Tag.

Arbeitsdienst

Nicht geleistete Arbeitsdienste von Mitgliedern mit festem Liegeplatz sowie
entsprechender Verpflichtung werden pro Std mit 50€ berechnet. Es besteht keine
Möglichkeit, versäumte Dienste zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen. Auf die
geltenden Bestimmungen der Liegeplatzordnung sei ergänzend hingewiesen.

Diese Beitragsordnung ist ab dem 18.02.2023 bis auf Widerruf gültig, alle aufgeführten
Entgelte bzw. Gebühren verstehen sich als Brutto-Preise.

Wischhafen im Februar 2023
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